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§ 72 AWG 2002 Nähere
Bestimmungen für die

grenzüberschreitende Verbringung
 AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie wird ermächtigt, durch

Verordnung

1. zu bestimmen, welche der in Anhang III der EG-VerbringungsV aufgeführten Abfälle auf Grund einer der in Anhang

III der Richtlinie 91/689/EWG aufgeführten gefährlichen Eigenschaft so wie die in Anhang IV der EG-VerbringungsV

aufgeführte Abfälle überwacht werden,

2. nähere Bestimmungen über Art und Form der Meldungen gemäß der EG-VerbringungsV und die Form der

diesbezüglichen Übermittlungen und organisatorische Regelungen für den Datenaustausch gemäß Art. 26 Abs. 4

der EG-VerbringungsV und die Art und Form von mitzuführenden Informationen gemäß § 70 zu erlassen,

3. zu bestimmen, dass derjenige, der eine nicht noti zierungsp ichtige Verbringung veranlasst, die Informationen,

die gemäß Art. 18 Abs. 1 der EG-VerbringungsV mitzuführen sind, der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt,

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gemäß Art. 18 Abs. 3 der EG-VerbringungsV zu melden hat und

nähere Bestimmungen über Art und Form der Meldungen und die Form der diesbezüglichen Übermittlungen zu

erlassen.
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